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warum nicht noch einen Schritt weiter gehen und den Straßen-Schlammsammler

durch kleinere Regeneinlaufschächte mit direktem Anschluß
an die Kanalisation ersetzen? Dadurch wird an Bau- wie an Betriebskosten

gespart; es würde lediglich hie und da der Regeneinlauf
durchzuspülen sein. — Daß ich mich mit diesen etwas ketzerischen Ansichten
nicht allein befinde, ersieht man aus nachfolgenden Notizen des bereits
erwähnten Taschenbuches von K. Imhoff. Dort heißt es:
„Geruchverschluß zu vermeiden. Dadurch beste Lüftung der Kanäle. Sandfang
(Straßensinkkasten) nur wenn viel Sand zu erwarten und Kanalgefälle
schlecht."

Eine weitere Neuerung im Kanalwesen, die insbesondere der
Ruhrverband durchgeführt hat, sind die offenen Abwassersammler. Es sind
dies Bachläufe, in die früher in wildem Zustand die Kanalwässer
geführt wurden, wodurch die Ufer verunreinigt und die Bachläufe
versumpft wurden. Heute sind Sohle und Seitenwände dieser Bäche
mittelst Beton gesichert (Sohlstücke eventuell in Steinzeug); das Bach-
und Kanalwasser läuft wie in einem geschlossenen Kanal bis zur
Kläranlage. Durch die Frischerhaltung des Kanalwassers ist die
Geruchbelästigung so ziemlich vermieden, nur sollen solche doch gesundheitschädliche

Wassergerinne gut abgezäunt sein, um Mensch und Tier
davon fernzuhalten. (Beispiel in der Schweiz: der neue Schüßkanal in
Biel für allerdings sehr verdünntes Brauchwasser.)

Anlernkurs für Vermessungslehrlinge.
Frühjahr 1933.

Diejenigen Grundbuchgeometer, welche dieses Frühjahr einen
Vermessungslehrling einstellen, möchten wir darauf aufmerksam machen,
daß der Geometerverein Zürich-Schaffhausen in den Monaten April/Mai
1933 wiederum einen vier Wochen dauernden Anlernkurs durchführen
wird. Aufgenommen werden Lehrlinge, welche dieses Frühjahr bei
einem Grundbuchgeometer in die Lehre treten und auf Grund eines
psychotechnischen Gutachtens sich als berufsgeeignet ausweisen können.

Für die Anfertigung des genannten Gutachtens empfehlen wir das
psychotechnische Institut Zürich, Hirschengraben 22. Dasselbe ist über
die Berufsanforderungen auf das genaueste orientiert. Die Begutachtungs-
kosten betragen zirka Fr. 40.—; sie sind dem Institut direkt zu
vergüten. Für die weniger bemittelten Lehrlinge aus dem Kanton Zürich
werden diese Auslagen — sofern ein diesbezügliches Gesuch bei der
betreffenden Bezirks-Berufsberatungsstelle eingereicht wird — vom
Kanton übernommen.

Um den Kurs zweckmäßig durchführen zu können, ist es unerläßlich,
daß die Lehrlinge mit sogenannten Einheitsreißzeugen versehen

sind; solche können zum Preise von Fr. 49.— bei der Firma Grab-
Stump in Zürich bezogen werden. Die Lehrlinge haben während des
Kurses für ihre Beköstigung selbst aufzukommen. Auf Wunsch werden
billige Kostorte vermittelt.

Als Beitrag an die Kurskosten werden pro Teilnehmer von den
Herren Lehrmeistern Fr. 60.— erhoben.

Anmeldungen bis zum 1. März 1933 unter genauer Angabe der



— 37 —

Personalien, sowie unter Beilage des obgenannten Gutachtens, nimmt
der Kursleiter, Herr Grundbuchgeometer L. Schwyzer, Winterthurer-
straße 29, Zürich 6, entgegen. Lehrmeister, welche sich für einen
bestimmten Lehrling noch nicht entschlossen haben, sind ersucht, bis zum
erwähnten Zeitpunkt provisorische Anmeldungen einzureichen.

Schaffhausen, den 1. Januar 1933.
Geometerverein Zürich-Schaffhausen :

Der Präsident: E. Steinegger.

Schweiz. Gesellschaft für Photogrammetrie.
Société suisse de Photogrammetrie.

Pro memoria:
Die Hauptversammlung findet am Samstag, den 18. Februar 1933,

14.15 Uhr, in Zürich, Zunfthaus zur Schmieden, Marktgasse 20, statt
(siehe Nr. 1/1933 dieser Zeitschrift).

L'Assemblée générale aura lieu samedi, le 18 février 1933, à 14 h 15,
à Zurich, Zunfthaus zur Schmieden, Marktgasse 20 (voir n° 1/1933
de la « Revue suisse des mensurations et améliorations foncières »).

Bernischer Geometerverein.
Am 10. Dezember hielt der Bernische Geometerverein seine 102.

Hauptversammlung im Restaurant Schwellenmätteli in Bern unter
starker Beteiligung ab. Nach Erledigung der gewohnten Geschäfte
kam als Haupttraktandum eine Statutenrevision, das Taxationswesen
und die Wahl einer neuen Taxationskommission zur Sprache. Der
Vorstand stellte den Antrag, Art. 9 der Statuten dahin abzuändern,
daß an Stelle der aus drei Vorstandsmitgliedern bestehenden
Taxationskommission eine besondere Kommission von drei Mitgliedern aus der
Mitte des Vereins zu wählen sei. Die bisherige Art der Taxationen soll
beibehalten werden, das beiwohnende Mitglied der Kommission hat
ein Protokoll zu führen. Der Gesamtkommission steht die Beratung
von Tarifen für Vermarkungsrevisionen, Sammlung von Ergebnissen
namentlich bei Vermarkungen und Signalisierungen für photogrammetrische

Aufnahmen im Gebirge, Diskussion und Erledigung von Differenzen
in Tariffragen etc. zu. Dieser vorgeschlagenen Aenderung wird

allgemein zugestimmt. Als Mitglieder der Taxationskommission werden
gewählt die Herren Mülchi, Vogel und von Auw. In der Diskussion
über das Taxationswesen kam der Wunsch für bessere Orientierung
über die Grundlagen des Tarifes zum Ausdruck. Zu diesem Zweck
wurde ein bezügliches Referat eines Mitgliedes der Zentral-Taxations-
kommission oder ein gedruckter Kommentar zum Tarif gewünscht.

Unter Traktandum „Verschiedenes" wurde im Hinblick auf den
allgemeinen Preis- und Lohnabbau über die Notwendigkeit der Reduktion

des Nachführungstarifes diskutiert. Ein diesbezüglicher Beschluß
wurde jedoch auf den Zeitpunkt der Regelung der Lohnabbaufragen
bei Bund und Kanton verschoben. Die Frühjahrshauptversammlung
1933 soll im Oberland abgehalten werden.

Nach Schluß der offiziellen Verhandlungen blieben die Kollegen
bei Liedervorträgen und Fachgesprächen noch längere Zeit beisammen.

Hofmann.
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